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Prax isprob leme

H I N W E I S E  Z U  D E N  P R A X I S P R O B L E M E N
LESERSERVICE
Im Rahmen der Rubrik »Praxisprobleme« können unsere Leser schriftlich – unter Angabe der vollständigen Adressdaten – Fachfragen stellen (Telefonauskünfte werden nicht erteilt!). Die
Beantwortung erfolgt – über die Redaktion – von kompetenten Fachleuten des Elektrohandwerks, der Industrie oder aus EVU, Behörden, Berufsgenossenschaften, Verbänden usw. Die Ant-
worten werden den Fragestellern schnellstmöglich von der Redaktion übermittelt. Mit der Zusendung eines »Praxisproblems« erklärt sich der Absender mit einer eventuellen späteren Ver-
öffentlichung in »de« einverstanden. Die Stellungnahmen geben die Meinung des Bearbeiters zum jeweiligen Einzelfall wieder. Sie müssen nicht in jedem Fall mit offiziellen Meinungen, z. B.
des ZVEH oder der DKE, übereinstimmen. Es bleibt der eigenverantwortlichen Prüfung des Lesers überlassen, sich dieser Auffassung in der Praxis anzuschließen.

Senden Sie Ihre Anfragen bitte an: Redaktion »de«, Abt. Praxisprobleme, Alte Rhinstr. 16, 12681 Berlin, Tel.: (030) 467829-14, Fax: (030) 467829-22, E-Mail: muschong@online-de.de

WIEDERGABE DER DIN-VDE-NORMEN
Soweit in der Rubrik »Praxisprobleme« und in den technischen Berichten eine auszugsweise Wiedergabe von DIN-VDE-Normen erfolgt, gelten diese für die angemeldete und limitierte Auf-
lage mit Genehmigung 052.002 des DIN und des VDE. Für weitere Wiedergaben oder Auflagen ist eine gesonderte Genehmigung erforderlich. Maßgebend für das Anwenden der Normen
sind deren Fassungen mit dem neuesten Ausgabedatum, die bei der VDE-Verlag GmbH, Bismarckstr. 33, 10625 Berlin, und der Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin, erhält-
lich sind.

In der früheren Anfrage »Instandset-
zung elektrischer Maschinen« in »de«
7/1999, Seite 426 f.,fragte der Einsender
nach einer Nachrüstpflicht (hier Not-
Aus-Vorrichtung) von Maschinen.

In diesem Zusammenhang möchte
ich darauf hinweisen, dass die Richtlinie
89/655/EWG (Arbeitsmittelbenutzungs-
richtlinie) Anhang I, Abschnitt 2.4, eine
Not-Stop-Einrichtung für Maschinen
fordert. Daraus ergibt sich für den Ar-
beitgeber eine Verpflichtung, seinen be-
stehende Maschinenpark unter Umstän-
den nachzurüsten. Anscheinend ist vie-
len Maschinenbetreibern diese Richtlinie
nicht bekannt.

Könnten Sie hierzu Stellung nehmen?
T. B., Hamburg

Vielen Dank für die Hinweise, die sich
beide auf die EU-Richtlinie »Mindest-
vorschriften für Sicherheit und Gesund-
heitsschutz bei Benutzung von Arbeits-
mitteln durch Arbeitnehmer bei der
Arbeit« bzw. auf deren Umsetzung in
nationales Recht, der Arbeitsmittel-be-
nutzungsverordnung – AMBV beziehen. 

Bei der Beantwortung der Anfrage in
»de« 7/99 wurde übersehen, auf diese
doch sehr wichtige Richtlinie bzw. Ver-
ordnung hinzuweisen.

Diese Richtlinie bzw. Verordnung
muss – wie Sie richtig anführten – auch
für »alte Maschinen« berücksichtigt
werden. D.h. sie ist für alle Maschinen,
die zur Zeit in Deutschland bzw. in der
EU im Einsatz sind, anzuwenden.

Daraus ergibt sich insbesondere, dass
entsprechend der vom Arbeitsmittel aus-
gehenden Gefahr, Not-Aus-Einrichtun-
gen oder wie in der DIN EN 60204-1
(VDE 0113 Teil 1):1998-11 vorgegeben
»Einrichtungen zum Stillsetzen im Not-
fall« an einer Maschine vorhanden sein
müssen. Ich ging seinerzeit davon aus,
dass keine Arbeitsmittel mehr vorhan-
den sein dürften, an denen es diese Not-
Aus-Einrichtungen nicht gibt. Diesen
Schluss zog ich aus den schon seit vielen
Jahren in den Normen enthaltenen For-
derungen  bei besonderer Gefährdung.

Es ist hilfreich, an dieser Stelle aus-
drücklich auf den Anhang zur Arbeits-
mittelverordnung hinzuweisen, um die
Betreiber elektrischer Maschinen auf die
Bedeutung dieser Verordnung aufmerk-
sam zu machen. W. Hörmann

Instandsetzung elektrischer Maschinen 
– Zusatzanfrage
Richtlinie 89/655/EWG bzw. Arbeitsmittelbenutzungsverordnung – AMBV

Wie funktioniert eine Erdspule in der
Energieversorgung?

M. H.

Erdschlussspulen (auch als Erdschluss-
löschspulen oder Petersenspulen be-
zeichnet) werden in Netzen  < 1 kv  mit
Erdschlusskompensation eingesetzt.
Hierbei wird die Erdschlussspule, die ei-
ne abgestimmte Induktivität haben
muss, zwischen Sternpunkt des Hoch-

spannungstransformators und Erde ein-
gefügt.

Erdschlussspulen und die daraus re-
sultierende Erdschlusskompensation
wird überwiegend in Freileitungsnetzen
eingesetzt, um eine sichere Stromversor-
gung zu gewährleisten und um eventuel-
le Lichtbögen zu löschen. Aber auch in
Kabelnetzen kommen sie zum Einsatz.

In DIN VDE 0101 (VDE 0101):2000-
01 wird hierzu Folgendes ausgesagt:

»2.7.12.2 Netz mit Erdschlusskom-
pensation: Netz, in dem mindestens ein
Sternpunkt eines Transformators oder
Sternpunktbildners über eine Erd-

schlussspule geerdet ist, wobei die re-
sultierende Induktivität aller Erd-
schlusslöschspulen im Wesentlichen auf
die Erdkapazität des Netzes für die Be-
triebsfrequenz abgestimmt ist.«

Weitere Informationen können bei
den Herstellern solcher Einrichtungen
erfragt werden, z.B. gibt es von der
Firma Siemens einen Aufsatz aus dem
Jahre 1992, der das Thema ausführlich
behandelt.

Dieser Aufsatz ist als Sonderdruck
aus dem EV-Report 1/92, Seiten 17 bis
20 bei Siemens erhältlich

W. Hörmann

Erdschlusspule in Energieversorgungsnetzen
DIN VDE 0101 (VDE 0101)
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